
  
 

Anlage 9.1-9.7 zu GD 098/16 

Öffentlichkeitsbeteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Bei der Auslegung des Bebauungsplanes wurden folgende Behörden und sonstige Träger 
öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB vom 11.01.2016 bis einschließlich 
12.02.2016 gehört: 

Deutsche Telekom 
Evangelische Gesamtkirchengemeinde 
Handwerkskammer Ulm 
Industrie- und Handelskammer 
Kath. Gesamtkirchenpflege 
LRA Alb-Donau-Kreis – Kreisgesundheit 
Nachbarschaftsverband Ulm 
Polizeidirektion Ulm 
Regierungspräsidium Tübingen - Referat 21 Raumordnung (inkl. Ref. 22,25,56) 
Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege (Grabungen) 
Regierungspräsidium Freiburg, Abt. 9, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Regionalverband Donau-Iller 
SWU Ulm/Neu-Ulm Energie GmbH 
Fernwärme Ulm 
SUB/ V Umweltrecht und Gewerbeaufsicht 
Zentrale Planung Unitymedia 

Es gingen 6 Stellungnahmen ein, davon 1 ohne Einwendungen. 

Folgende Stellungnahmen wurden 
vorgebracht: 
 

Stellungnahme der Verwaltung: 

Deutsche Telekom Technik GmbH 
Schreiben vom 08.01.2016 (Anlage 9.1) 
Im nördlichen Bereich des Bebauungsplanes 
befindet sich eine Leitung der Telekom. 
Diese dient der Versorgung des 
angrenzenden Kindergartens. Evtl. reicht 
diese Leitung in das Baufeld des betroffenen 
Bebauungsplanes und kann während der 
Bauphase gesichert werden. Sollten 
Umlegungen oder Änderungen an die 
Leitungen notwendig sein, sind die dadurch 
entstehenden Kosten vom Auslöser zu 
tragen. 
Des Weiteren erstreckt sich nun der 
Bebauungsplan auch über die Anbindung 
des Westbads. Inwiefern hier eingegriffen 
wird und dadurch Anpassungen notwendig 
sein werden, muss sehr wahrscheinlich vor 
Ort entschieden werden.  
Die Leitungen der Telekom liegen gewöhlich 
auf einer Tiefe von ca. 0,60 m und im 
öffentlichen Gehwegbereich. Zur genauen 
Ortung unserer Leitungen empfehlen wir, 
vorab bauseits Suchschlitze zu tätigen. 

 
 
Die vorhandene Leitung wird, sofern nötig, 
zu Beginn der Baumaßnahme bauseits 
verlegt. Die Telekom wird in die Planung 
einbezogen. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bauherr koordiniert das weitere 
Vorgehen mit den Leitungsträgern. 
Die Vorgaben werden berücksichtigt. 
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Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist 
das "Merkblatt Bäume, unterirdische 
Leitungen und Kanäle", die Ausgabe 2013 
zu beachten. Wir bitten sicherzustellen, dass 
durch die Baumpflanzungen der Bau, die 
Unterhaltung und Erweiterung der 
Telekommunikationslinien der Telekom 
nicht behindert werden. 
Bitte um schriftliche Information über 
Beginn und Ablauf der Baumaßnahme so 
früh als möglich, mindestens 16 KW vor 
Baubeginn, damit Telekommaßnahmen mit 
dem Bauherrn und anderen 
Versorgungsträgern rechtzeitig koordiniert 
werden können. 
 

Die Baumpflanzungen werden 
entsprechend der Merkblätter 
berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wurde an den Vorhabenträger 
weitergeleitet. 

SWU Ulm/Neu-Ulm Energie GmbH 
Schreiben vom 18.01.2016 (Anlage 9.2) 
Stadtwerke haben in der Stellungnahme 
zum B-Plan auf Trinkwassernetzanschluss 
und Notbrunnen hingewiesen und 
ausfürlich beschrieben. 

Der bestehende Notbrunnen wird durch 
einen neuen Notbrunnen südlich des 
Westbades ersetzt und nach 
Inbetriebnahme dieses Brunnens wird der 
alte Brunnen verschlossen. 

Der bestehende Trinkwassernetzanschluss 
für die Moltkestr. 14 muss verlegt werden. 

Die genaue Lage der Stromnetzanschluss-
leitung und des Straßenbeleuchtungskabels 
ist vor Ort eingemessen und durch 
Suchschlitze in der Lage feststellen zu 
lassen. Falls diese beiden Stromkabel im 
direkten Baufeld liegen sollten, ist die 
Verlegung über die Stadtwerke und die 
Stadt frühestmöglich zu beauftragen. 
Die entstehenden Kosten zur Verlegung der 
Trinkwasser-, Strom-, Straßenbeleuchtungs-
leitung und des Mastes sind vom Bauherrn 
zu tragen. 

Einspruch: 

Die geplanten Baumstandorte im 
Planbereich wurden untersucht. Es wird 
darauf hingewiesen, dass in diesem 
Gesamtbereich das Stromnetz erweitert 
werden muss.Die Versorgung mit Strom, 
Erdgas und Trinkwasser ist aus den 
vorgelagerten Netzleitungen durch die 
Stadtwerke nicht möglich. Die Stadtwerke 
werden den Einspruch zurück zu nehmen 

 
 
Die Stellungnahme wurde bereits im Vorfeld 
in die Planung aufgenommen. 
 
 

 
 
 
 
 

Der Trinkwassernetzanschluss wird während 
der Baumaßnahme verlegt. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis 
geommen, die entsprechenden 
Maßnahmen beim abschnittsweisen Bau 
jeweils berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die geplanten Baumstandorte können nicht 
verschoben werden. Die SWU hat sich in 
Abstimmung bereit erklärt, den Einspruch  
zurückzunehmen, da die Bäume mit einem 
massiven Wurzelschutz nach Vorschlag der 
SWU versehen werden. 
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wenn die geplanten Baumstandorte um 
mind. 1,0 m in westl. Richtung verschoben 
werden oder an Stelle von Baumbeeten 
Pflanztröge geplant werden. Zusätzliche 
Alternative seitens Stadtwerke ist, in der 
geplanten Fläche der Baumbeete nicht 
tiefwurzelnder Bepflanzung vorstellen. Eine 
Verlegung der Netzleitungen ist aus Sicht 
der Stadtwerke wirtschaftlich nicht 
darstellbar. 
 

Unitymedia 
Schreiben vom 19.01.2016 (Anlage 9.3) 
Keine Einwände 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

Regierungspräsidium Tübingen 
Schreiben vom 19.01.2016 (Anlage 9.4) 
Fachliche Stellungnahme: 
Aus dem Gutachten ergibt sich keine 
Betroffenheit von Belangen. 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 

RP Freiburg, Landesamt f. Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau 
Schreiben vom 29.01.2016 (Anlage 9.5) 
Geotechnik: 
Das Plangebiet liegt im Verbreitungsbereich 
von organischen Talfüllungen, unterlagert 
von Gesteinen der Unteren 
Süßwassermolasse. Die Mächtigkeit der 
quartären Sedimente ist im Detail nicht 
bekannt. Auffüllungen der 
vorangegangenen Nutzungen sind nicht 
auszuschließen. 
Mit einem deutlich unterschiedlichen 
Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu 
rechnen, vorhandene organische Anteile 
können zu bautechnischen Erschwernissen 
führen. 

Der Grundwasserflurabstand ist 
bauwerksrelevant, die Erstellung eines 
hydrologischen Versickerungsgutachtens 
wird empfohlen, sofern Versickerung von 
Oberflächenwasser geplant bzw. zulässig 
ist. 

 
 

Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 
bzw. DIN EN 1997-2 durch Ingenieurbüro 
wird empfohlen. 

Beweissicherungsverfahren der 
umliegenden Bebauung und der 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Oberflächenwasser kann nach Aussage 
EBU an dieser Stelle nicht versickert werden. 
Pkt. 1.8.1 der textl. Festsetzungen wurde 
entsprechend angepasst. Das Oberflächen-
wasser ist über einen entsprechenden 
Substrataufbau temporär zurückzuhalten 
und zeitverzögert in die Kanalisation zu 
leiten. 
 
Eine Baugrunduntersuchung wurde 
durchgeführt. 
 

Vor Baubeginn wird eine Beweissicherung 
durchgeführt. 
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Grundstücke sollte im Vorfeld eingeleitet 
werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im 
Anhörungsverfahren des LGRB keine 
fachtechnische Prüfung vorgelegter 
Gutachten oder von Auszügen daraus 
erfolgt. 

Verweis auf Geotop-Kataster. 

Verweis auf Homepage des LGRB zum 
Geologischen Kartenwerk. 

Keine Bedenken und Anregungen zu: 
Rechtlichen Vorgaben, eigenen 
Planungen/Maßnahmen,Boden, Rohstoffe, 
Grundwasser, Bergbau, Geotopschutz. 
 

 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Wird zur Kenntnis genommen. 
 

Industrie und Handelskammer  
Schreiben vom 04.02.2016 (Anlage 9.6) 
Der Bestandsschutz des Gewerbebetriebes 
ist durch Neuplanung berücksichtigt, so 
dass keine Nachrüstungen hinsichtlich 
Emissionen gefordert werden. 

Im Planbereich besteht "Parkdruck", 
deshalb sind die durch das Bauvorhaben 
wegfallenden Stellplätze vollständig zu 
ersetzen. 
 

 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

Die Stellplätze werden vollständig ersetzt. 
 

Entsorgungsbetriebe Ulm  
Schreiben vom 08.02.2016 (Anlage 9.7) 
Unter Punkt 1.8.1 textl. Festsetzungen ist 
"Das Oberflächenwasser ist zu versickern" 
zu gestrichen, da aufgrund der dichten 
Bebauung aus Sicht der EBU eine 
vollständige Versickerung des 
Oberflächenwassers höchstwahrscheinlich 
nicht möglich ist. 

Unter der Punkt 5.8 der Begründung soll 
"Schmutzwasser" durch "Abwasser" 
ersetzt werden. 

Entwässerungsleitungen innerhalb des 
Plangebietes sind als private Leitungen zu 
planen, zu bauen und zu unterhalten. 
Hausanschlussleitungen an den öffentlichen 
Kanal sind im Zuge des 
Baugenehmigungsverfahren zu beantragen. 
Bestandsunterlagen des öffentl. Kanals 
können bei den Entsorgungs-Betrieben der 
Stadt Ulm angefordert werden. 

Neue Bäume sollen einen Abstand von 
mind. 2,50 m aufweisen. Bei einem Abstand 

 
 
Der Punkt 1.8.1 der textl. Festsetzungen 
wird geändert: "Das Oberflächenwasser ist 
im Substrataufbau zurückzuhalten und 
zeitverzögert in die Kanalisation zu leiten." 
 
 
 

Der Begriff wird ersetzt. 
 
 

Die Hinweise werden zur Kernntnis 
genommen und dem Vorhabenträger weiter 
geleitet. 
 
 
 
 
 
 

Die Baumstandorte halten den geforderten 
Abstand ein und werden entsprechend dem 
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zwischen 1,50 m u. 2,50 m ist ein 
Wurzelschutz vorzusehen. Einen Abstand 
unter 1,50 m wird abgelehnt. Alle Maße 
beziehen sich auf die Außenkante Roh zur 
Achse des Baums und sind dem Regelwerk 
DWA-M 162 (Bäume, unterirdische 
Leitungen u. Kanäle) zu entnehmen. 
 

Regelwerk umgesetzt. 
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